
 
Diözese Lausanne, Genf und Freiburg 

Bischöfliche Kanzlei 

Lausannegasse 86, Postfach 240, CH-1701 Freiburg | +41 26 347 48 50 | www.diocese-lgf.ch | chancellerie@diocese-lgf.ch 

An die SE, Pfarreien und Missionen 
unserer Diözese 
 
 
 
 
Freiburg, Januar 2023/0065b 

 
 
 
 
Statistische Angaben 2022 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Pfarrer, sehr geehrter Pater, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wie in unserem Januar-Newsletter angekündigt, wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Schweizerischen Pastoralsoziologischen Institut (SPI) ein neues Verfahren zur Erhebung der 
Zahlen (für die Pfarreistatistik) eingeführt. 
Am vergangenen Wochenende erhielten (oder hätten erhalten sollen) die 
Seelsorgeeinheiten/Pfarreien/Missionen eine E-Mail mit dem Absender «survey@spi-sg.ch» 
und dem Betreff «Diözesanstatistik LGF 2022: Formular zum Ausfüllen». Diese enthält unter 
anderem einen Link, über den die jährlichen Statistiken übermittelt werden können. Einige 
Seelsorgeeinheiten haben diese E-Mail mehrfach erhalten, da sie für jede Pfarrei in ihrem Gebiet 
beantworten muss.  
 
Wir möchten Sie daran erinnern, dass abgesehen von der Form der Inhalt, der in diesem 
Formular verlangt wird, derselbe ist wie in den vergangenen Jahren. Das Formular ist bis zum 
15. Februar 2023 auszufüllen. Angesichts der Umstände haben wir die auf Ihrem Formular und 
in unserer vorherigen Mitteilung angekündigte Frist bis zum 1. Februar tatsächlich verlängert. 
 
Wenn Sie die oben genannte E-Mail nicht erhalten haben oder technische Schwierigkeiten 
haben, wenden Sie sich bitte an unsere Informatikerin, Frau Patricia ROHNER, die Ihnen ab dem 
24. Januar antworten wird. 
 
Zusätzlich zu diesen Online-Antworten bitten wir Sie auch, wie in den vergangenen Jahren, 
um den unten erwähnten Informationen an uns zu senden (per Post an Diözese von LGF, Kanzlei, 
Lausannegasse 86, Postfach 240, 1701 Freiburg): 
 
o das Doppel des Taufregisters mit Unterschrift des Paten, der Patin, der Eltern und des 

Priesters 
o das Doppel des Eheregisters 
o das Doppel des Firmregisters 
o eine Kopie des Schreibens, welches den Austritt aus der katholischen Kirche bestätigt 

(falls dies nicht schon gemacht wurde). 
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Falls Fragen beim Ausfüllen dieser Formulare oder bei der Übertragung der Doppel der Register 
auftreten, zögern Sie nicht, mit der bischöflichen Kanzlei Kontakt aufzunehmen 
(chancellerie@diocese-lgf.ch oder 026 347 48 50). 
 
Wir bitten Sie, die festgesetzte Frist einzuhalten und danken Ihnen herzlich dafür. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
 Die bischöfliche Kanzlei 


